

1. Versicherte Risken:

Versicherungsschutz besteht für die den nachstehend angeführten und zur Versicherung angemeldeten Vereinsorganisationen obliegenden gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhaltes für Personen- und Sachbeschädigung:


- Österr. Blasmusikverband als Dachorganisation


- angeschlossene Landesverbände


- angeschlossene Bezirksverbände


- Vereine, Mitgliedskapellen, die dem Österr. Blasmusikverband angehören.

2. Versicherungssumme:

Die Versicherungssumme beträgt EUR 1.250.000,-- für Personen und Sachschäden.

3. Bedingungen:

Dem Versicherungsvertrag liegen zugrunde die Allgemeinen und Ergänzenden Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB und EHVB 2006).

3.1.Ergänzende und auszugsweise Wiedergabe von Abschnitt B, Ziff. 11 EHVB:

Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe des Deckungsumfanges der AHVB auf Schadenersatzverpflichtungen aus der

3.1.1. Innehabung oder Verwendung von Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten, Anlagen, Einrichtungen und Geräten für die statutengemäßen Zwecke des Versicherungsnehmers (Abschnitt B, Ziff. 4 EHVB findet sinngemäß Anwendung;

3.1.2. Durchführung von Vereinsveranstaltungen (z.B. Mitgliederversammlungen, Vereinsfestlichkeiten, interne und offene Wettbewerbe) durch den Versicherungsnehmer, und zwar unabhängig vom Ort der Veranstaltung.

3.2. Mitversichert nach Maßgabe des Pkt. 3.1. sind Schadenersatzverpflichtungen

3.2.1. der gesetzlichen und bevollmächtigten Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zu Leitung oder Beaufsichtigung des Vereines angestellt hat;

3.2.2. sämtlicher übrigen Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers für Schäden, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen, jedoch unter Ausschluß von Personenschäden, bei welchen es sich um Arbeitsunfälle unter Arbeitnehmern des versicherten Vereines im Sinne der Sozialversicherungsgesetze handelt;

3.2.3. sämtlicher Vereinsmitglieder aus der Ausübung der statutengemäßen Vereinstätigkeiten im Verein bei Veranstaltungen des Vereins sowie außerhalb des Vereins im Auftrage des Vereins.

3.3. Nur auf Grund besonderer Vereinbarung erstreckt sich die Versicherung auch   auf Schadenersatzverpflichtungen aus der

3.3.1. Haltung oder Verwendung von 


3.3.2. Tieren;


3.3.3. Wasserfahrzeugen;

3.3.2. Durrchführung von Landes-, Bundes- oder internationalen Wettbewerben.

3.4. Erweiterungen des Versicherungsschutzes:


3.4.1.Der Versicherungsschutz bezieht sich abweichend von Art. 3, Pkt. 1 AHVB auch WELTWEIT. Er gilt in diesem Rahmen für österreichisches und ausländisches Recht.

3.4.2. Der Versicherungsschutz gemäß Pkt. 3.4.1. ist nicht gegeben, wenn die Schadenermittlung und -regulierung oder die Erfüllung sonstiger Pflichten des Versicherers durch Staatsgewalt, Dritte oder den Versicherungsnehmer selbst verhindert wird.

3.4.3. In teilweiser Abänderung von Art. 7, Pkt. 6 AHVB bleiben Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und seiner Angehörigen nur insoweit vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, als der betreffende gesetzliche Vertreter für das den Anspruch auslösende Ereignis im Betrieb eine Verantwortung zu tragen hat.

3.4.4 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Veranstaltung von Landes-,Bezirksmusikfesten und sonstigen Festen des Vereines.

3..6.2. Mitversichert gilt auch die Durchführung oder Anteilname an Landes-, Bundes- oder internationalen Wettbewerben für die Musikkapellen.

3.5. Mietsachschäden: 

3.5.1. Eingeschlossen ist abweichend von Artikel 7 Punkt 10 AHVB die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Sachschäden an für die Vereinszwecke gemieteten und geleasten Räume und Gebäude.

3.5.2. Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der Pauschalversicherungssumme bis 10% geleistet.

3.5.3. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen:


- Abnützung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung

- Schäden an Heizungs-, Klima-, Maschinen-, Kessel- und  Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten

- Glasschäden, sowie sich der Versicherungsnehmer hiegegen besonders versichern kann.

3.5.4. Insoweit für vorstehende unbewegliche Sachen anderweitig Versicherungen bestehen (z. B. Einbruchdiebstahl-, Leitungswasserschadenversicherung), gehen diese im Schadenfall vor.

3.6. Tätigkeitsschäden an fremden Beförderungsmitteln:

3.6.1. Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an jenen Teilen von Beförderungsmitteln (z.B. PKW, Bus, Bahn), die durch die Verladung und den Transport von Musikinstrumenten und anderen zur Ausübung des Musizierens notwendigen Gegenständen, z.B. Notenpulte, entstehen, gelten abweichend von Art. 7, Pkt. 10.1. und 10.2. AHVB 2006 mitversichert.

3.6.2. Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der versicherten Summe für Sachschäden EUR 10.000,--.
3.6.3. Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers beträgt in jedem derartigen Schadenfall EUR 22,--.
3.6.4. Schäden an Beförderungsmitteln, die den Vereinsmitgliedern gehören sind mitversichert.

3.7. Mitversicherung von Zuschauertribünen


3.8. Mitversicherung des Bewirtungsrisikos bei Vereinsveranstaltungen

Der Versicherungsschutz besteht jedoch nur insofern, als nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht. Anderweitiger Versicherungsschutz geht jedenfalls vor.
3.9.Mitversicherung von Ordner- und Absperrdiensten bei Vereinsveranstaltungen durch Freiwillige Feuerwehr oder sonstige durch den Verein beauftragte Personen

Der Versicherungsschutz besteht jedoch nur insofern, als nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht. Anderweitiger Versicherungsschutz geht jedenfalls vor.
4. Aktivitäten von Mitgliedern
Nachstehenden Aktivitäten/Veranstaltungen des jeweiligen versicherten Verbundes/Musikkapelle finden im Rahmen der Vereinshaftpflicht Deckung

- Durchführung von Festveranstaltungen, auch Zeltfesten inkl. Ab und Aufbau

- Sportliche Veranstaltungen

- Freizeitveranstaltungen

- Jugendlager

- Mitversichert sind auch Personen, die im Auftrag des/der versicherten   Verbandes/Musikkapelle tätig sind

Voraussetzung bei allen Aktivitäten ist, dass dies im Namen/Auftrag des/der Verbandes/Musikkapelle erfolgen. 

